
 

 

Bekanntmachung 

über die Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren für das Bauvorha-
ben „Chemnitzer Modell - Stufe 4, Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna, 

Planfeststellungsabschnitt 1“, 1. Tektur 

(Geschäftszeichen: 32-0522/1250) 

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen hat im Rahmen der Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens nach § 28 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) i. V. m. §§ 72 bis 78 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bei der Landesdirektion Sachsen eine 1. Tektur 
(Planänderung) vorgelegt. Die 1. Tektur vom 7. Oktober 2024 ist Gegenstand dieser Auslegung. 

Das geplante Bauvorhaben ist Bestandteil des mehrstufigen ÖPNV-Infrastrukturprojekts Chem-
nitzer Modell, welches mit Netzergänzungen ein integriertes Verkehrssystem zur Verknüpfung 
der Stadt Chemnitz mit der umliegenden Region zum Ziel hat. Die Gesamtstrecke des Chemnit-
zer Modells - Stufe 4 umfasst den Ausbau von Chemnitz bis Limbach-Oberfrohna und ist in fünf 
Planfeststellungsabschnitte unterteilt. 

Der erste Planfeststellungsabschnitt beinhaltet den Bereich der zukünftigen Straßenbahntrasse 
im Stadtzentrum von Chemnitz, beginnend vom Falkeplatz über die Theaterstraße bis zur Ein-
mündung der Hartmannstraße, weiter in der Hartmannstraße bis zur Kreuzung mit der Leipziger 
Straße. Komplettiert wird die neue Trasse durch die Anbindung an die vorhandene Straßen-
bahntrasse in der Straße der Nationen über die Brückenstraße und die Theaterstraße ebenfalls 
bis zur Einmündung der Hartmannstraße. 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnahmen 
werden Grundstücke in der Stadt Chemnitz (Gemarkung Chemnitz) beansprucht. 

Für das Vorhaben besteht gemäß § 3 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 2 f) des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Der Vorhabenträger hat die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens vorgelegt, die Bestandteil der Auslegungsunterlagen sind: 

Unterlage 
Nr. 

Bezeichnung 

Teil A - Vorhabenbeschreibung 

1 Erläuterungsbericht (1. Tektur) 

Teil B - Planteil 

5 Lagepläne Blatt Nr. 5.1/101 a, 5.2/201 a , 5.3/301 a (1. Tektur) 

7 Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen Nord Blatt Nr. 7/1a (1. Tektur) 

Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen Süd Blatt Nr. 7/2 a (1. Tektur) 

9 

9.1 

9.2 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Maßnahmenübersichtsplan Blatt Nr. 9.1 a (1. Tektur) 

Maßnahmenplan Blatt Nr. 9.2.3/301 a (1. Tektur) 



 

 

9.3 Maßnahmenblätter (1. Tektur) 

10 

10.1 

10.2 

Grunderwerb 

Grunderwerbspläne Blatt Nr. 10.01/201 a und 10.01/301 a (1. Tektur) 

Grunderwerbsverzeichnis (1. Tektur) 

12 

12.1 

Widmung/Umstufung/Einziehung 

Tabelle Netzveränderungen gemäß §§ 6, 7 und 8 SächsStrG (1. Tektur) 

Teil C - Untersuchungen, weitere Pläne und Skizzen 

17 

17.1.1 

17.1.2 

17.1.3 

17.1.4 

17.2 

Immissionstechnische Untersuchungen 

Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen (1. Tektur) 

Untersuchung Gesamtlärm (1. Tektur) 

Untersuchung zu baubedingten Schallimmissionen (1. Tektur) 

Untersuchung zu verkehrsbedingten Schallimmissionen (1. Tektur) 

Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungen (1. Tektur) 

18 

18.3 

Wassertechnische Untersuchungen 

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (1. Tektur) 

19 

19.1.1 

19.3 

Umweltfachliche Untersuchungen 

Erläuterungsbericht (1. Tektur) 

UVP-Bericht (1. Tektur) 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  

vom 6. Januar 2025 bis einschließlich 5. Februar 2025 

in der Stadtverwaltung Chemnitz, Neues Technisches Rathaus, Raum B 527, Friedensplatz 1 
in 09111 Chemnitz, während der Dienststunden 

Montag 08:30 - 12:00 Uhr  

Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 

Mittwoch 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 

Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Der Inhalt der vorliegenden Bekanntmachung nach § 19 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) und der nach § 19 Abs. 2 UVPG auszulegenden Unterlagen wer-
den im UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de zugänglich gemacht. Das UVP-Portal ent-
spricht den Anforderungen des § 27a VwVfG. 

https://www.uvp-verbund.de/


 

 

Darüber hinaus sind die entscheidungserheblichen Unterlagen gemäß den Bestimmungen des 
Sächsischen Umweltinformationsgesetzes (SächsUIG) in der Landesdirektion Sachsen, Referat 
32, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, auf Antrag zugänglich. 

1. Jeder kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 
5. März 2025, bei der Landesdirektion Sachsen (Postfachanschrift: Landesdirektion Sach-
sen, 09105 Chemnitz), bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz, Altchemnit-
zer Straße 41, 09120 Chemnitz oder bei der Stadtverwaltung Chemnitz Einwendungen ge-
gen den geänderten Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben bzw. sich äußern. Die 
Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen. Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur unter der E-Mail-Adresse post@lds.sachsen.de erhoben werden. 
Einwendungen, die nur elektronisch übermittelt werden (z. B. „einfache“ E-Mail ohne qualifi-
zierte Signatur), sind grundsätzlich unwirksam. 

Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorha-
bens alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für dieses 
Verwaltungsverfahren ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG). Die Äußerungsfrist gilt 
auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
beziehen (§ 21 Abs. 5 UVPG). 

Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner 
mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. An-
derenfalls können diese Einwendungen bzw. Äußerungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 
Abs. 2 VwVfG). 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. 

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbe-
schluss einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des vollständigen 
Plans benachrichtigt. Sie können innerhalb der in Nr. 1 genannten Frist Stellungnahmen zu 
dem Plan abgeben bzw. sich äußern. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigun-
gen sind nach Ablauf dieser Frist ausgeschlossen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 PBefG i. V. m. § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG). 

3.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen 
und Einwendungen/Äußerungen verzichten (§ 29 Abs. 1a Nr.1 PBefG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. 

Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben, Äußerungen vorgebracht 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Bei 
gleichförmigen Einwendungen gilt diese Regelung für den Vertreter (§ 17 VwVfG). 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.  

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 



 

 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Vorbringen von 
Äußerungen oder Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Ver-
treterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Äußerungen, Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) entschie-
den. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und 
diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben oder sich geäußert haben, kann durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 28a Abs. 1 
PBefG in Kraft. Darüber hinaus steht dem Vorhabenträger ab diesem Zeitpunkt ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 28a Abs. 3 PBefG). 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

a. dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-
bens zuständige Behörde die Landesdirektion Sachsen ist, 

b. dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden 
werden wird,  

c. dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG notwendigen Unterlagen 
für die Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten. 

d. dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffent-
lichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 UVPG ist. 

Hinweis Datenschutz 

Bei der Abgabe von Stellungnahmen oder der Erhebung von Einwendungen seitens der Beteilig-
ten werden zum Zwecke der Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens Daten erhoben. 
Diese Daten werden von der Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den 
geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Die entsprechenden datenschutzrechtli-
chen Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) werden dem Vorhabenträger (Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen) 
übermittelt. Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt 
erreichbar: Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz; E-Mail: da-
tenschutz@lds.sachsen.de; Telefon: +49 371/532-0. 

Hinweis zur 1. Tektur 

Die erneute Auslegung der Planunterlagen beinhaltet nur die geänderten Unterlagen in der Fas-
sung der 1. Tektur vom 7. Oktober 2024. Im UVP-Portal sind unter https://www.uvp-verbund.de/ 
auch die ursprünglichen Planunterlagen, die im Zeitraum vom 19. Februar 2024 bis 18. März 
2024 ausgelegen haben, zur Information einsehbar. Soweit im Rahmen der ersten Auslegung 
bereits Einwendungen erhoben wurden, müssen diese nicht erneut vorgetragen werden. 

https://www.uvp-verbund.de/

